
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Zl. 11 0502/202-Pr.2/87 

• 
u - 2 t ~ 4 der Seillaen zu den Stenelfaphlsc:hen Protokollen 

des Nationalrates XVII, OesetzlebunlspCtiiode 

Wien, 21. Dezember 1987 

An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Parlament 

"(O!J' lAB 

1987· ~12- 2 1 

zu 1111/J 

1017 Wie n 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Haigermoser und Kollegen vom 

27. Oktober 1987, Nr. 1111/J, betreffend verzögerte Abfertigung beim Zoll, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

zu 1.: 

Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung, Einsparungen beim Personal

aufwand ab 1. Juli 1987 herbeizuführen, wurde -wie in anderen Bereichen 

der Verwaltung - auch die Zollverwaltung angewiesen, ab I. Juli 1987 die 

Uberstundenleistungen zu reduzieren. 

Dies führte anfänglich bei einzelnen Zollämtern zu Schwierigkeiten, weil 

auch ein gegenüber 1986 gestiegener Abfertigungsanfall zu bewältigen war. 

Einzelne Zollämter haben zunächst Hausbeschauanträge abgewiesen. 

Zur Lösung dieser Situation wurden kurzfristig Verfahrensvereinfachungen 

verfügt, die zu einer Normalisierung bei den Zollabfertigungen beigetragen 

haben. 

Derzeit ergeben sich keine Verzögerungen bei den Zollabfertigungen. 

zu 2.: 

Soweit in diesem Zusammenhang derzeit vorhersehbar ist, müßten die 

getroffenen organisatorischen und verfahrens rechtlichen Maßnahmen 

ausreichen, um negative Auswirkungen bei derZollabfertigung zu verhindern. 
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zu 3.: 

Die Zollverwaltung war schon in der Vergangenheit bemüht, die in Betracht 

kommenden Unternehmen auf die bere~ts im Zollgesetz 1955 vorgesehenen 

Verfahrenserleichterungen (z.B. Abgabe von Sammelwarenerklärungen gern. 

§ 52a Abs.2 ZoIIG) hinzuweisen. 

Erhebungen der Zollverwaltung haben ergeben, daß bereits bestehende Be

günstigungen und Abfertigungserleichterungen von den Bewilligungsinhabern 

vielfach nicht in vollem Umfang ausgenützt werden. 

Das Bundesministerium für Finanzen wird daher auch in Hinkunft seine dies

bezügliche Informationstätigkeit fortsetzen. 
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